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DESMINISTERIUM : 

TERRICHT UND KUNST ' Sachbearbei ter: 
Tel.: 6620/2356 

GZ. 13.312/2-3/84 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

in Wie n 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das--Bundesgesetz über 
die Ausbildungsbeiträge für 
Probelehrer geändert wird 

MR Dr. JONAK 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst übermittelt in der 
Anlage 25 Ausfertigungen des Entwurfes eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Bundesgesetz über die Ausbildungsbeiträge für Probelehrer geän
dert wird, zur gefälligen Kenntnis. Der Entwurf wird unter einem dem 
Begutachtungsverfahren mit einer Begutachtungsfrist bis 20. April 
1984 zugeführt. 

Beilagen Wien, am 15. März 1984 
Der Bundesminister: 

Dr. ZILK 
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Entwurf 

Buudesgesetz vom ••••••••••••••• 1984, m~t dem das 
Bundesgesetz über d~e Ausbildungsbeiträge für 

Probelehrer ge~udert wird 

Der lfationalrat. hat beaehlosse:u: 

ARTIKEL I 

Das Bundesgesetz über d~e Ausbildungsbeiträge für Probelehrer, 
BGB1.Nr. 170/19T3,. in der Fassung der Bundesgesetze 
BGB1.Nr. 28511-974;.,,- 95/1915, 1-66/1977 und 307/'t981 wird. wie folgt 
geändert: 

§ 6 hat zu lauten: 

"f 6 .. Diesea BttlldeagttaetZ' 'tritt Dl1:.t '0. Dezember 1972 in Kraft 
Ulld Idt 31 .. Augua't 1989 au.ße-r Kra:ft. tt 

ARTIKEL II 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesmini
ster für Unter.richt und Kunat betraut. 
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Vor b 1 a t t 

Problem: 

Die Geltungsdauer des Bundesgesetzes über die Ausbildungsbeiträge 
für Probelehrer ist mit 31. August 1984 beschränkt. Der Großteil der 
Studierenden für das Lehramt für allgemeinbildende Unterrichtsgegen
stände an mittleren und höheren Schulen wird in den nächsten Jahren 
sein. Studium. noch nac.h der PrüfungsTorschrift für das Lehramt an 
Xittelsahulen p BGBl.Nr .. 271/1937, abschließen. 

Ziel: 

Verlängerung des Gesetzes über die Ausbildungsbeiträge für Probe
lehrer. 

Inhalt: 

Verlängerung.- d:er-Ge'l.tungsdauer: um. fünf" Jahre. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Ein dem Gesetzentwurf entsprechendes Bundesgeset~ wird für den Bund 
gegenüber derzeit keine Mehrkosten verursachen. 
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E r 1 ä u t e run ~ e ~ 

Das Bundesgesetz über geisteswissensahaftliahe und naturwissen
sahaftliahe Studienriahtungen, BGB1.Nr. 326/1971, ist mit 1. Septem
ber 1971 in Kraft getreten. § 10 Abs. 3 dieses Gesetzes sieht vor, 
daß die päda~ogisahe Ausbildung für Lehramtskandidaten im zweiten 
Studienabsahnitt vorzusehen ist. Die pädagogisahe Ausbildung hat die 
allgemeine pädagogisahe Ausbildung und die faahdidaktisahe Ausbil
dung einsahließliah der sahulprak~isahen Ausbildung zu umfassen. Auf 
Grund der neuen Ausbildungsvorsahriften sehen die Ernennungser
fordernisse des Beamten-Dienstreahtsgesetzes 1979, BGB1.Nr. 333, für 
die A.nstellung von. Lehrttrn für allgemeinbildende Unterriahtsgegen
stände an mittleren und höheren Sahulen nur mehr den Absahluß des 
LehraJl[tsstudiuJlls tut Sinne dtts § '5 des; allgttmeinttn Hoahsahul
Studiengesetzes,. BGB1 .• lfr. 177/1966,. vor. Eine Neuregelung für die 
Einfüh.rung in. das praktisahe Lehramt aufgrund der geänderten Saah
und ReO"htslagtt steht in Vorbttrttitung. 

; 

Ein Großteil der Studierenden wird jedoah auah noah in den näahsten 
r; Jahren naah der Prüfungsvorsahrift für das Lehramt an Mittelsahulen 

absahlie~en. Zu den Lehramtsstudien für diestt Studierenden zählt 
jedoah die Einführung in das praktisahe Lehramt als Probelehrer. 
Daher muß d.~& G&ltungsdauer des Bundesgesetzes über die Ausbildungs
bei träge für Probelehrer- neuerliah verlängert werden. 

~ e r t g tt gen tt b e r s tel 1 u n g 

Geltende Fassung Entwurf 

§ 6. Dieses Bundesgesetz § 6. Dieses Bundesgesetz 
tritt mit 30. Dezember 1972 in tritt mit 30. Dezember 1972 in 
Kraft und mit 31 • August 1984 Kraft und mit 31 • August 1989 
außer Kraft. außer Kraft. 
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